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(54) Verfahren und Vorrichtung zur Bearbeitung eines von einem Fahrzeug an eine
Pannennotrufdienstzentrale ausgesandten Pannennotrufes

(57) Eine optimierte Pannenhilfe wird ermöglicht
durch ein Verfahren zur Bearbeitung eines von einem
Fahrzeug an eine Pannennotrufdienstzentrale oder
Service-Zentrale ausgesandten Pannennotrufes (14),
wobei von der Pannennotrufdienstzentrale (4) für die Art

der Panne bedeutende Fahrzeugzustandsdaten beim
Fahrzeug (2,7) nach Eingang des Notrufes durch eine
Anfragenachricht (10) angefordert werden und vom
Fahrzeug (2,7) Fahrzeugzustandsdaten zurückübertra-
gen (11,12) werden und eine Service-Zentrale.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bear-
beitung eines von einem Fahrzeug an eine Pannennot-
rufdienstzentrale ausgesandten Pannennotrufes und
eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.
[0002] Aus der DE 197 35 567 ist ein ebenso in einer
Notrufsäule wie in einem Fahrzeug implementierbares
Verfahren zum Übertragen von Notrufen bekannt, bei
welchem ein Fahrzeug exakt identifizierende Daten, wie
der Fahrzeugtyp, das Baujahr, das Kennzeichen etc.,
vom Fahrzeug an eine Pannennotrufdienstzentrale
übertragen werden, damit ein Pannenfahrzeug die rich-
tigen Werkzeuge, Ersatzteile, Betriebsanleitungen etc.
zum Pannenort mitnehmen kann und eine effektive Pan-
nenhilfe ermöglicht wird.
[0003] Hiervon ausgehend ist die Aufgabe der Erfin-
dung die Bereitstellung eines möglichst einfachen, ko-
stengünstigen, ergonomischen und dabei effizienten
Verfahrens zur Bearbeitung eines von einem Fahrzeug
an eine Pannennotrufdienstzentrale oder Service-Zen-
trale ausgesandten Pannennotrufes, welches insbe-
sondere eine gute Identifikation der Art der Panne er-
möglicht, sowie die Bereitstellung einer Vorrichtung zur
Durchführung des Verfahrens. Die Aufgabe wird jeweils
durch die unabhängigen Ansprüche gelöst.
[0004] Das erfindungsgemäße Verfahren erlaubt im
Gegensatz zum Stand der Technik nicht nur eine opti-
mierte Identifikation des Fahrzeuges hinsichtlich Alter,
Kennzeichen, Typ usw., sondern auch eine Erfassung
von Fahrzeugzustandsdaten zur Vereinfachung der Er-
mittlung der Ursache der Panne. Damit wird die Pan-
nenhilfe erheblich erleichtert.
[0005] Fahrzeugzustandsdaten können insbesonde-
re den Verschleiß des Fahrzeugs betreffende Daten
und/oder Zustände von Aggregaten des Fahrzeuges
betreffende Daten und/oder das Fahrverhalten des
Fahrzeugs vor der Panne betreffende Daten enthalten.
Dies können den Zustand von Aggregaten des Fahr-
zeugs betreffende Daten, insbesondere Daten über die
Temperatur von Aggregaten (wie Motorblock oder
Bremsen) und/oder Füllungsgrade von Behältern mit Öl,
Benzin, Kühlwasser, Bremsflüssigkeit etc., sein.
[0006] Zweckmäßig führt das Fahrzeug eine Diagno-
se zur Erstellung der Fahrzeugzustandsdaten aus, wel-
che beispielsweise die Erfassung von Temperaturen,
Behälterbefüllungen mit Wasser, Öl etc. und/oder auch
das Fahrverhalten vor der Panne betreffen kann.
[0007] Vorzugsweise wird die Anfragenachricht von
der Pannennotrufdienstzentrale an eine Service-Zen-
trale übermittelt, welche die Pannennotrufdienstzentra-
le aufgrund einer in derAnfragenachricht enthaltenen
Identifikation (z.B. der Telefonnummer durch CLIP)
identifiziert, wobei die Service-Zentrale die Anfrage-
nachricht an das zuvor durch den Pannennotruf bei der
Service-Zentrale identifizierte Pannen-Fahrzeug wei-
terleitet. Durch die Kommunikation der Pannennotruf-
dienstzentrale mit dem Fahrzeug über eine Service-

Zentrale wird die Einbindung des Pannennotrufdienstes
in andere Dienste und Datenbanken sowie eine Vorbe-
handlung von Pannennotrufen in der Service-Zentrale
ermöglicht. Insbesondere können Sicherheitsfunktio-
nen, wie Identifikationsfunktionen, in der Service-Zen-
trale implementiert werden, um beispielsweise zu ver-
meiden, daß jemand anderer als die Pannennotrufzen-
trale Fahrzeugzustandsdaten aus einem Fahrzeug aus-
liest. Dazu ist es insbesondere zweckmäßig, wenn die
von der Service-Zentrale an das Endgerät gesandte
Diagnoseaufforderung eine Servic-Zentrale-ldentifikati-
on enthält.
[0008] Die Übertragung zwischen dem Fahrzeug und
der Service-Zentrale erfolgt zweckmäßig per Funk, ins-
besondere Mobilfunk, insbesondere in Form einer Kurz-
nachricht (SMS).
[0009] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus den weiteren Ansprüchen und aus der
nachfolgenden Beschreibung eines Ausführungsbei-
spiels der Erfindung anhand der Zeichnung. Dabei zeigt

Fig. 1 ein liegengebliebenes Fahrzeug mit einer
Panne und

Fig. 2 den Kommunikationsablauf der Kommunika-
tion zwischen dem Fahrzeug, der Service-
Zentrale und der Pannennotrufdienstzentra-
le.

[0010] Fig. 1 zeigt ein an einer Straße 1 liegengeblie-
benes Fahrzeug 2, eine Service-Zentrale 3 und eine
Pannennotrufzentrale 4. Das Fahrzeug 2 weist eine Mo-
bilfunkantenne 5 zum Kommunizieren mit der Service-
Zentrale 3 (über ein nicht dargestelltes Mobilfunknetz)
auf, welche (hier über eine Mobilfunkantenne 6) per Mo-
bilfunk erreichbar ist. Im Falle einer Panne sendet ein
Endgerät 7 im Fahrzeug 2 automatisch (insbesondere
nach Unfällen) oder auf Eingabe eines Fahrzeuginsas-
sen hin einen Notruf 14 an die Service-Zentrale, welche
diesen an die Pannennotrufzentrale weiterleitet (9). Die
Pannennotrufzentrale übermittelt eine Anfragenach-
richt 10 an die Service-Zentrale 3, welche diese Anfra-
genachricht an das Fahrzeug 2 weiterleitet (10a).
[0011] Durch die Anfragenachricht (10,10a) wird das
Fahrzeug 2 aufgefordert, eine Diagnose zu erstellen
oder auf vorhandene Diagnosedaten zurückzugreifen
und Diagnosedaten an die Service-Zentrale 3 zu über-
mitteln (11), worauf sie von der Service-Zentrale 3 an
die Pannennotrufzentrale 4 weiter übermittelt (12) wer-
den.
[0012] Fig. 2 verdeutlicht den zeitlichen Ablauf der
übermittelten Nachrichten zwischen einem Endgerät 7
eines Fahrzeuges, einer (mit Service Operator bezeich-
nete) Service-Zentrale 3 und einer Pannennotrufzentra-
le 4.
[0013] Auf einen Pannennotruf 14 des Endgeräts 7
des Kraftfahrzeugs bei der Service-Zentrale 3 hin über-
mittelt die Service-Zentrale 3 den Pannennotruf 9 an die
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Pannennotrufzentrale 4 weiter. Die Pannennotrufzen-
trale 4 sendet eine Anfragenachricht 10 an die Service-
Zentrale, welche diese (10) an das Endgerät 7 weiter-
leitet (10a), welches (7) bereits von der Service-Zentrale
3 nach dem Notruf 4 (aufgrund der Endgerät-Anrufer-
Telefonnummer etc.) identifiziert wurde; die Weiterlei-
tung 10a der Anfragenachricht kann ebenso wie der
Pannennotruf 14 per Mobilfunk erfolgen.
[0014] Im Endgerät 7 wird entweder eine Fahrzeug-
diagnose des Fahrzeuges ausgelöst oder eswerden
Fahrzeugdiagnosedaten aus einer früheren Diagnose
oder laufenden Diagnose eingelesen und evtl. selek-
tiert. Fahrzeugdiagnose-Daten können beispielsweise
die Temperatur des Motors, die Temperatur von Brem-
sen, die Temperatur des Kühlwassers, der Befüllungs-
grad der Behälter für Öl, Kühlwasser, Bremsflüssigkeit,
Verschleißdaten unterschiedlichster Aggregate usw.
durch eine Diagnose erfaßbare.Daten im Fahrzeug ent-
halten; ggf. können sie auch Informationen über das
Fahrverhalten vor der Panne enthalten, insbesondere
Fahrzeuggeschwindigkeit, Motorumdrehungszahlen,
Bremsbetätigung etc. Nach dem endgerätseitigen Ein-
sammeln der zu sendenden Daten werden diese als
Diagnose 11 an die Service-Zentrale 3 übermittelt. Von
der Service-Zentrale 3 werden die Diagnosedaten (wel-
che vom Endgerät 7 an die Service-Zentrale 3 im Schritt
11 übermittelt wurden) im Schritt 12 an die Notrufdienst-
zentrale 4 übermittelt. Hierdurch wird eine sehr effizien-
te Pannenhilfe in der Pannennotrufdienstzentrale 4 er-
möglicht. Insbesondere können bei kleinen Pannen
konkrete Anweisungen zu deren Behebung per Funk di-
rekt oder über die Service-Zentrale 3 an das Engerät 7
im Fahrzeug übermittelt werden. Auch ist es möglich,
einem Pannenfahrzeug die richtigen Ersatzteile mitzu-
geben, wenn in der Pannennotrufdienstzentrale 4 auf-
grund der Diagnosedaten und einer evtl. ausgeführten
Überarbeitung die Art der Panne, insbesondere die de-
fekten oder möglicherweise defekten Aggregate im
Fahrzeug festgestellt werden können.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Bearbeitung eines von einem Fahr-
zeug an eine Pannennotrufdienstzentrale oder Ser-
vice-Zentrale ausgesandten Pannennotrufes (14),
wobei von der Pannennotrufdienstzentrale (4) für
die Art der Panne bedeutende Fahrzeugzustands-
daten beim Fahrzeug (2,7) nach Eingang des Not-
rufes durch eine Anfragenachricht (10) angefordert
werden und vom Fahrzeug (2,7) Fahrzeugzu-
standsdaten zurückübertragen (11,12) werden.

2. Verfahren nach Anpruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Anfragenachricht (10) von der Pannennot-
rufdienstzentrale (4) an eine Service-Zentrale (3)
übermittelt (10) wird, welche (3) die Berechtigung

der Pannennotrufdienstzentrale (4) aufgrund einer
in der Anfragenachricht (10) enthaltenen Identifika-
tion feststellt und daß die Service-Zentrale die An-
fragenachricht (10) an das durch den Pannennotruf
(14) bei der Service-Zentrale (3)identifizierte Fahr-
zeug (7, 2) weiterleitet (10a).

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Fahrzeug eine Diagnose zur Erstellung der
Fahrzeugzustandsdaten ausführt.

4. Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß die von der Service-Zentrale (3) an das End-
gerät (7) gesandte Diagnoseaufforderung (10a) ei-
ne die Berechtigung zur Aufforderung zur Diagnose
implizierende Identifikation enthält.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Übertragung zwischen dem Fahrzeug (2,7)
und der Service-Zentrale (3) per Funk, insbesonde-
re Mobilfunk, insbesondere Kurznachricht, über ein
Mobilfunknetz erfolgt.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
daß ein Pannennotruf (4) eines Fahrzeuges (2,7)
eines oder mehrere der Datenfelder Pannenursa-
che, frei definierbarer Text, Fahrzeughersteller de-
finierte Daten enthält.

7. Service-Zentrale

- mit einem Speicher mit einem Programm zur
Durchführung des Verfahrens nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,

- mit einer Funkkommunikations-Einrichtung (6)
zur Kommunikation mit einem fahrzeugseitigen
Endgerät (7),

- mit einer Funk- oder Festnetzkommunikations-
einrichtung zur Kommunikation mit einer Pan-
nennotrufdienstzentrale,

- mit einer ldentifikationseinrichtung zur Identifi-
kation einer mit der Service-Zentrale verbunde-
nen, eine Anfragenachricht sendenden Pan-
nennotrufdienstzentrale (4).
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